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§10 AIVG
 
Begutachtung für Personen, die eine Beschäftigungs- 
aufnahme vereiteln oder verweigern, wenn  
Einwendungen hinsichtlich körperlicher Fähigkeiten,  
Gesundheit und Sittlichkeit erhoben werden.

§11 AIVG

Begutachtung für Personen,
•  deren Dienstverhältnis in Folge eigenen Verschuldens 

beendet worden ist oder das Dienstverhältnis freiwillig 
gelöst wurde.

•  bei denen zwingende gesundheitliche Gründe als 
berücksichtigungswürdig eingewendet werden.

Inhalt
•  Arbeitsmedizinische Anamnese und Untersuchung mit 

Status und Befundsichtung
•  Bei Bedarf Befundeinholung und fachärztliche Unter- 

suchungen

Zielsetzung
Beantwortung der Frage, ob aus medizinischer Sicht ein 
berücksichtigungswürdiger Grund für §10 bzw. §11 vorlag.

Ergebnis
Es erfolgt ein arbeitsmedizinisches Sachverständigen- 
gutachten.


